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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1996

Norm

ABGB §1392 A

ABGB §1395

Rechtssatz

Zur Bestimmtheit der von der Zession betro4enen Forderung genügt es, wenn die Forderung nach Entstehen als von

der Zession erfaßt oder nicht erfaßt identi8ziert werden kann; es müssen daher Gläubiger und Schuldner bekannt

sein, der Rechtsgrund hingegen nur dann, wenn dies im konkreten Fall zur Identifizierung erforderlich ist.

Entscheidungstexte

7 Ob 2028/96b

Entscheidungstext OGH 13.03.1996 7 Ob 2028/96b

5 Ob 255/01p

Entscheidungstext OGH 27.11.2001 5 Ob 255/01p
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